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1. Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über eine Veränderungssperre für den 

Bereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. E 12/2 -Weseler 
Straße / Südost- vom 24.04.2013     

    
 
 

Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) sowie der §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. 
Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein in seiner Sitzung 
am 23.04.2013 die folgende Veränderungssperre als Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Für das im § 2 bezeichnete Gebiet hat der für die Bauleitplanung zuständige Ausschuss für 
Stadtentwicklung des Rates der Stadt Emmerich am Rhein in seiner Sitzung am 09.04.2013 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. E 12/2 -Weseler Straße / Südost- beschlossen.  

 
Die Planung soll durch diese Veränderungssperre gesichert werden. 
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§ 2 
 
(1) Der von der Veränderungssperre betroffene Planbereich umfasst das Verfahrensgebiet 

des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. E 12/2 -Weseler Straße / Südost-
Die Grenzen des Verfahrensgebietes werden gebildet 

• im Westen durch die östliche Straßengrenze der Weseler Straße (L 90), 

• im Norden durch die südliche Grenze des Entwässerungsgrabens auf der Südseite 
der Netterdensche Straße sowie die nordöstliche Grenze des Weges „Vorwerk“, 

• im Osten durch die Gewässer „Tote Landwehr“ und „Löwenberger Landwehr“ 

• im Süden durch die Nordseite der Eisenbahnlinie Oberhausen - Arnheim. 
 
 Das Verfahrensgebiet umfasst die Grundstücke  

Gemarkung Emmerich, Flur 12, Flurstücke 46, 67, 75 bis 77, 86 bis 88, 93, 102, 
103, 105, 106, 604 

Gemarkung Emmerich, Flur 13, Flurstücke 48 bis 57, 86, 186, 187, 252, 272 bis 
274, 309, 310, 358 bis 361, 414, 
415, 499, 500, 502, 515, 516, 532 
bis 537, 553, 559, 

Gemarkung Klein-Netterden, Flur 7, Flurstück  56. 
 
 
(2) Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist in der nachfolgenden 

Planskizze mit einer Strichlinie kenntlich gemacht. 



Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 6 – Jahrgang 2013 – vom 26. April 2013 
 
 

 
 

- 3 - 

 



Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 6 – Jahrgang 2013 – vom 26. April 2013 
 
 

 
 

- 4 - 

§ 3 
 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Planbereich dürfen nach § 14 Abs. 1 

BauGB 
 

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 
nicht beseitigt werden, 

 
b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 

baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- 
oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 
(2) Ausnahmen von der Veränderungssperre können nach  § 14 Abs. 2 BauGB 

zugelassen werden, wenn überwiegende öffentliche Belange dem Vorhaben nicht 
entgegen stehen. Die Entscheidung über die Ausnahme trifft die Baugenehmigungs-
behörde im Einvernehmen mit der Gemeinde. 

 
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 

worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungs-
rechtes Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und 
die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt. 

 
§ 4 

 
Die Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

§ 5 
 
Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von 2 Jahren außer Kraft. Auf die Zweijahresfrist ist 
der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 BauGB 
abgelaufene Zeitraum anzurechnen. Die Gemeinde kann die Frist um ein Jahr verlängern. Die 
Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung 
rechtsverbindlich abgeschlossen ist. Auf die weiteren Vorschriften des § 17 BauGB wird 
hingewiesen. 

 
Hinweise 
 
Gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 BauGB wird auf folgende Bestimmungen hingewiesen: 

 
Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der 
ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB hinaus, ist den Betroffenen 
für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine angemessene Entschädigung in Geld zu 
leisten.  

 
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in § 18 Abs. 1 Satz 
1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei der 
Gemeinde Emmerich am Rhein beantragt (§ 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB). Auf die 
Vorschrift des § 44 Abs. 4 i.V.m. § 18 Abs. 3 Satz 1 BauGB zum Erlöschen des 
Entschädigungsanspruchs wird hingewiesen. 



Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 6 – Jahrgang 2013 – vom 26. April 2013 
 
 

 
 

- 5 - 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über eine Veränderungssperre für 
den Bereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. E 12/2 -Weseler Straße / 
Südost- vom 24.04.2013 wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666) in der derzeitig gültigen Änderungsfassung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Emmerich am Rhein vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
Emmerich am Rhein, 24.04.2013 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Johannes Diks 
 
 
 
 
 
 
 
2. Parkbenennung;  

hier: „Gisbert-Lensing-Park“      
    
 
 
 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 05.04.2011 die 
Umbenennung des „Stadtpark Am Löwentor“ in „Gisbert-Lensing-Park“ beschlossen. 
 
Der „Gisbert-Lensing-Park“ umfasst das Grundstück Gemarkung Emmerich, Flur 7, Flurstück 
925. 
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Zur Information der Bürger über die Bedeutung des Namensgebers wird vor Ort im 
Zugangsbereich Gerhard-Storm-Straße eine Stele aufgestellt. 
 
Emmerich am Rhein, 23.04.2013 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Johannes Diks 
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